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erhöht, daß das eine Abwanderung der Verbraucher zu andern Getränkearten zur
Folge hätte. Mit einer solchen Verlagerung wäre aber auch das zweite Argument
hinfällig, weil davon unter Umständen gerade die Landwirtschaft profitierte. Allerdings

ist in diesen Kreisen vorerst aber ein Gesinnungswandel notwendig. Was
nützen alle Aufrufe, wenn man weiß, daß jüngst der Bund etwa 150 Millionen Liter
Weißwein übernehmen und durch Zusatz von rotem panschen mußte, nur weil
sich die Weinbauern seinerzeit geweigert hatten, ihre Trauben der alkoholfreien
Verwertung zur Verfügung zu stellen? Anscheinend ist das Horten riesiger
Weißweinmengen, deren Preise staatlich gestützt werden, immer noch rentabler als der
Verkauf von Tafeltrauben oder die Herstellung von Traubensaft.

Es muß ferner wieder einmal gesagt werden, daß die Detailpreise für diese
Erzeugnisse bei ihrer Abgabe in Gaststätten immer noch zu teuer sind. So

betrachtet, wäre eine staatliche Stützungsaktion immer noch gerechtfertigter als die
Ausrichtung von Subventionen für billigen Weinverschnitt.

Die Ursachen der schweizerischen Alkoholwelle liegen jedoch an einem ganz
kidern Ort. Verantwortlich dafür ist weitgehend die mit den raffiniertesten
Methoden betriebene Propaganda, die den Wert eines Menschen nach dem Umfang

und dem Inhalt seiner Hausbar mißt. Es steht fest, daß heute in Privathäusern

ungleich mehr Alkohol konsumiert wird wie früher. Von dieser Werbung
werden neben den Frauen ganz besonders auch die Jugendlichen angesprochen,
die sich vielfach aus einem falsch verstandenen Prestige heraus dem vermehrten
Alkoholgenuß zugewandt haben und sich diesen meistens auch leisten können.
Damit wird die Öffentlichkeit aber mit einem Problem konfrontiert, welches von
gesamtschweizerischem Interesse ist. Natürlich haben sich mit ihm in erster Linie
die Medizin und die Soziologie zu beschäftigen. Sie allein genügen jedoch nicht.
Es braucht das Zusammenwirken aller Kräfte, die bereit sind, diesem Phänomen
zu begegnen und das Übel an den Wurzeln zu packen, die es ihm ermöglichen,
sich immer weiter auszudehnen, weil sein Nährboden die besten Voraussetzungen
für dessen Wucherung bildet.

Leistungen der Invalidenversicherung

Ein Grundsatz setzt sich durch

^ie Zürcher IV-Kommission publiziert in ihrem 5. Tätigkeitsbericht eine interessante

Statistik. Die Zahl der erledigten Fälle belief sich 1960 auf 9573 und stieg
1964 auf 11 407. Dabei zeigt sich vor allem ein wuchtiger Anstieg der medizinischen
Maßnahmen von 1873 auf 4327 Zusprachen. Auch die bewilligten Hilfsmittel
stiegen von 784 auf 3160. Hingegen ist die Zahl der zugesprochenen Sonderschulungen

eher konstant, 1964 waren es 645 Fälle. Sehr stark abgenommen haben
die Zusprachen von Kostgeld für die Bildungsunfähigen, und zwar von 738 auf 37.
Bei den beruflichen Maßnahmen ist ein leichtes Ansteigen von 249 auf 320 Fälle
zu verzeichnen. Im Gesamten haben sich die Eingliederungsmaßnahmen von
4566 erledigten Begehren auf 8489 erhöht, das heißt von 49% im Jahre 1960 auf
74% im Jahr 1964. Demgegenüber hat die Anzahl der erledigten Rentenbegehren
von 5581 auf 1701 abgenommen. Der Grundsatz - Eingliederung vor Rente -
hat sich also durchgesetzt.
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